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fragen zur rechtlichen situation

Jahre alten Jugendlichen wird diese Entscheidungsfähigkeit erwartet. In Notfällen entscheidet der/die Arzt/Ärztin. In allen Fällen aber, die Eltern verständigen! 
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FRAGEN ZUR RECHTLICHEN SITUATION BEI DIESEM HANDOUT HANDELT ES SICH UM UNVERBINDLICHE EMPFEHLUNGEN OHNE A NSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT ! Als Jugendgruppenleiter/in kannst du sowohl mit dem ZIVILRECHT als auch mit dem STRAFRECHT in Berührung kommen. In fast jedem Fall deiner Jugendarbeit wirst du mit dem JUGENDSCHUTZGESETZ in Berührung kommen. In Österreich ist der Jugendschutz nicht einheitlich geregelt. Alle neun Bundesländer haben eigene Jugendschutzgesetze. Es gilt immer das Gesetz jenes Bundeslandes, in dem man sich gerade aufhält. Bei Verstößen gegen die Jugendschutzgesetze sind für Erwachsene Geld- und sogar Freiheitsstrafen, für Jugendliche verpflichtende Beratungsgespräche und unter Umständen auch Geldstrafen vorgesehen. Im Folgenden sind häufige Fragen, die im Zusammenhang mit Recht und Versicherung im Rahmen der Jugendarbeit auftauchen, zusammengestellt.



Wann kann ich Schwierigkeiten bekommen?



Das ZIVILRECHT kommt dann zum Zug, wenn ein Geschädigter da ist, der seine Ansprüche geltend macht (z.B. wegen Sachbeschädigung klagt oder Anspruch auf Schmerzensgeld erhebt) und ein Schuldiger (z.B. ich als Jugendgruppenleiter/in) gefunden wird. Bei STRAFRECHTLICHEN DELIKTEN schaltet sich automatisch der Staatsanwalt ein, ohne dass ein Geschädigter erst klagen muss. Solche Delikte (z.B. Körperverletzung bzw. grobe Fahrlässigkeit) sind mit gesetzlichen Strafen bedroht.



Grundsätzlich dann, wenn ein Schaden an einer Person oder Sache entstanden ist, an dem ich oder einer/eine meiner Jugendlichen schuld ist. Außerdem muss Rechtswidrigkeit gegeben sein. Was dann in weiterer Folge herauskommt, kann nicht pauschal gesagt werden. Das ist abhängig von den mir anvertrauten Jugendlichen, der Situation… etc.



Was soll ich tun, wenn etwas passiert ist? Trotz aller Sorgfalt und Vorsicht kann »etwas passieren«. Nach dem Motto »ehrlich währt am längsten« sollte man auf jeden Fall bei der Wahrheit bleiben. Dabei sollte man sich auf die notwendigen Informationen beschränken. Im Zweifelsfall daher so wenig wie möglich sagen und genau aufpassen, was man sagt. Denn alles, was man sagt, steht dann oft im Vernehmungsprotokoll der Polizei oder Gendarmerie. Unter Umständen wird man dann auf ursprüngliche Nebenbemerkungen festgenagelt.



Bin ich als Jugendleiter/in eigentlich versichert? Ja, im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Jugendleiter/in bin ich haftpflichtversichert. Die Erzdiözese Wien als »juristische Person« hat eine Rahmenhaftpflichtversicherung abgeschlossen, in die alle aufgenommen sind, die im Auftrag der Pfarre, des Dekanats… etc. tätig sind. – Das sind u.a. ehrenamtliche Jugendleiter/innen. Die Haftpflichtversicherung gilt also für den zivilrechtlichen Rahmen wie z.B. Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche (ausgenommen Glasbruch!). Strafrechtliche Delikte (Körperverletzung, grobe Fahrlässigkeit…) sind prinzipiell nicht versicherbar.



Brauche ich für ein Jugendlager eine zusätzliche Versicherung? Grundsätzlich nicht, da durch die Rahmenhaftpflichtversicherung der Erzdiözese Wien (für die Jugendleiter/innen) und durch die Haftpflichtversicherung bzw. Haushaltsversicherung der Erziehungsberechtigten (für die Jugendlichen) mögliche Schadensfälle abgedeckt sind. Allerdings decken diese Versicherungen keine Schäden ab, die bei Unternehmungen wie manchen Outdoor-Übungen (z.B. über Seilbrücken gehen, Klettern, Rafting, Paragliding…) passieren können. Sollte ich für ein Jugendlager solche oder ähnliche Dinge planen, ist es ratsam, sich über zusätzliche Versicherungsmöglichkeiten beim Amt für Rechtsund Liegenschaftsangelegenheiten der Erzdiözese Wien zu informieren (siehe unten). Katholische Jugend der Erzdiözese Wien (August 2004)
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Wie alt muss ein/eine Jugendleiter/in sein, um die Aufsichtspflicht übernehmen zu können? Grundsätzlich haben die Erziehungsberechtigten die Sorgfaltspflicht (»Aufsichtspflicht«), die für eine bestimmte Zeit diejenigen übernehmen, die mit den Jugendlichen zu tun haben (Firmbegleiter/in, Jugendleiter/in, Lehrer/in…) und volljährig, also MINDESTENS 18 JAHRE alt sind. Die Erziehungsberechtigten dürfen damit rechnen, dass die Sorgfaltspflicht entsprechend ausgeübt wird. Hier liegt es also an dem/der Letztverantwortlichen (z.B. an der Lagerleitung), wer im konkreten Fall die Sorgfaltspflicht inne hat bzw. wem das zuzutrauen ist. Das gilt insbesondere dann, wenn der/die Jugendleiter/in, der/die die »Aufsichtspflicht« übernimmt, noch nicht volljährig ist. Der/die Letztverantwortliche muss überlegen: € € € € € €



Was erfordert die Situation? (Es ist ein Unterschied, ob es sich um eine »normale« Jugendstunde handelt oder um ein »Jugendlager« oder eine sportliche Unternehmung…) Kenn ich ihn/sie? Wie macht er/sie sich als Aufsichtsperson? Hat er/sie das schon einmal gemacht? Ist es ihm/ihr zuzumuten? Wie selbständig, vernünftig und eigenverantwortlich ist er/sie?



Bis zu welchem Alter müssen Jugendliche beaufsichtigt werden? Mit Vollendung des 18. Lebensjahres gelten Jugendliche als volljährig. Ab dann ist laut Gesetz keine Aufsicht mehr erforderlich. Jugendliche vor dem 14. Geburtstag gelten als »Unmündige«. Sie sind vor dem Gesetz weder strafbar, noch können sie in der Regel zu Schadenersatz verpflichtet werden. Die Wiedergutmachung eines Schadens kann allerdings die Aufsichtsperson – also auch mich als Jugendleiter/in - treffen, wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Mit dem 14. Geburtstag werden Jugendliche »deliktfähig«. Das heißt sie können strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden und sie werden schadensersatzpflichtig. Trotzdem besteht für den/die Verantwortliche noch immer die Aufsichtspflicht.



bis zum vollendeten 14. Lebensjahr



sind Jugendliche nicht deliktfähig



ab dem vollendeten 14. Lebensjahr



sind Jugendliche deliktfähig (Jugendstrafrecht)



ab dem 18. Lebensjahr



ist eine Person volljährig



Muss ich als Aufsichtsperson die Jugendlichen ständig überwachen? Nein. Im Falle, dass tatsächlich etwas passiert, ist das Kriterium bei Gericht: »Hätte ein/eine durchschnittliche/r Jugendleiter/in genauso gehandelt?« Dazu zählt, dass ich immer selbst darüber informiert bin, wo sich die Jugendlichen gerade aufhalten und was sie tun, um bei Bedarf eingreifen zu können. Ich muss mögliche Gefahren erkennen (Straßenverkehr, gefährliche Gegenstände, offene Fenster, Verletzungsgefahr bei Spielen…) und gegebenen Falls entschärfen und selbst anwesend sein. Ebenfalls muss ich das Alter und die Reife der Jugendlichen berücksichtigen, wie weit sie selbst Gefahren erkennen und ausschalten können. Ich muss für die Jugendlichen klare, durchschaubare und damit einhaltbare Regeln aufstellen, die ich stichprobenartig auch überprüfen muss und deren NichtBefolgen ev. Konsequenzen hat. Aufsichtspflicht bedeutet also nicht, einen Überwachungsapparat aufzubauen. Eine Beaufsichtigung auf »Schritt und Tritt« wäre auch für die Jugendlichen nicht sehr förderlich.



Muss ich die Jugendlichen auch in der Nacht beaufsichtigen? Grundsätzlich ja. Allerdings gilt wieder der Grundsatz: »Würde ein/eine durchschnittliche/r Jugendleiter/in genauso handeln?« Auch als Jugendleiter/in muss ich schlafen, kann davon ausgehen, dass die Jugendlichen auch schlafen, und brauche kein totalitäres Überwachungsregime führen. Wenn ich für die Jugendlichen in der Nacht erreichbar bin (also z.B. nicht am Abend weggehe), klare Regeln aufgestellt wurden und ich die Einhaltung ernsthaft überprüft habe bzw. Konsequenzen bei Nicht-Befolgung setze, gehört das zur Aufsichtspflicht. Katholische Jugend der Erzdiözese Wien (August 2004)
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Darf ich den Jugendlichen eine Ohrfeige geben? Nein, natürlich nicht. Ohrfeigen zählen zu den »UNERLAUBTEN ERZIEHUNGSMITTELN«. Züchtigungen bzw. die Zufügung von körperlichem Leid jeglicher Art sind verboten. Eine Ohrfeige oder ähnliche Züchtigungen durch mich als Jugendleiter/in können sogar strafrechtliche Delikte darstellen (z.B. Beleidigung: §115; Nötigung: §105; Körperverletzung: §83ff. Als Körperverletzung gelten blaue Flecken, Kopfweh, Hautabschürfungen, Striemen, Prellungen, Gehirnerschütterung. Als schwere Körperverletzung gelten Beeinträchtigungen, die über 24 Tage dauern, oder Knochenbrüche, Verletzung innerer Organe, Verbrennungen, Verlust von Zähnen, Gehörschädigungen, Sehbeeinträchtigung, Narben im Gesicht, Verlust von Gliedmaßen…)



Darf ich die Jugendlichen beschimpfen? Nein, Beschimpfungen Jugendlicher durch mich als Jugendleiter/in – besonders eines/einer einzelnen Jugendlichen vor allen anderen – gelten als Beleidigung (§115). Auch Stöße oder andere nonverbale bzw. verbale Erniedrigungen. All das sind »UNERLAUBTE ERZIEHUNGSMITTEL«. Die Zufügung von seelischem Leid ist unzulässig. Genauso sind Kollektivstrafen bzw. auch schon deren Androhung unerlaubt. (Fernseh- und Ausgehverbot sind allerdings erlaubt. – Dies ist eine oberstgerichtliche Entscheidung!)



Darf ich jemanden als letztes Mittel nach Hause schicken? Ja, wenn ich als Jugendleiter/in keine anderen Möglichkeiten sehe, um meiner Aufsichtspflicht gerecht zu werden, wenn also alle anderen »ERLAUBTEN ERZIEHUNGSMITTEL« nicht wirken, darf ich den/die Betreffende/n nach Hause schicken. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Heimweg oder die Heimreise möglich ist und die Erziehungsberechtigten informiert werden! Sollte beides nicht möglich sein, hat der/die Jugendleiter/in alles getan, was verlangt werden kann.



Was darf ich tun, wenn Jugendliche gegen Vereinbarungen verstoßen? Als zulässige Maßnahmen oder »ERLAUBTE ERZIEHUNGSMITTEL« gelten: Lob, Anerkennung, Ermutigung, Dank, Aufforderung, Zurechtweisung, Erteilen von Aufträgen (wenn es sich dabei um die nachträgliche Erfüllung versäumter Pflichten handelt), beratendes bzw. belehrendes Gespräch mit dem/der Jugendlichen (evtl. unter Beiziehung der Erziehungsberechtigten)… Erziehungsmaßnahmen müssen also immer im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren sein.



Darf ich mit den Jugendlichen einen Ausflug unternehmen? Grundsätzlich ist ein Ausflug im Rahmen der Jugendarbeit möglich. Bis zu einem Alter von 14 Jahren ist jedoch für alle Aktivitäten, die sich außerhalb der üblichen Gruppenstunde o.ä. abspielen, die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einzuholen - selbst für einen Spaziergang. Es ist also nicht erlaubt, mit den Jugendlichen (unter 14 Jahren) z.B. Pizza-Essen zu gehen oder sonstige Wege außerhalb des üblichen Ortes der Gruppenstunde oder des Jugendtreffs o.ä. zurückzulegen (außer der Weg zur Gruppenstunde und wieder nach Hause), ohne dass die Erziehungsberechtigten Bescheid wissen. Bei Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten für längere Aktionen (z.B. einen Nachmittag wegfahren, Jugendlager…) oder ausgefallene Aktionen (z.B. Radfahren, Rafting, Klettern…) ihr Einverständnis geben. Es ist sinnvoll, sich schriftlich und mittels Unterschrift dieses Einverständnis zu holen sowie im Vorfeld über etwaige Aktivitäten zu informieren.
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Muss ich um die Gesundheit der Jugendlichen Bescheid wissen? Das erweist sich gerade bei längeren oder außertourlichen Unternehmungen (Ausflug, Jugendlager…) als sinnvoll. Es kann sein, dass ein/eine Jugendliche/r Medikamente nehmen muss, Allergien hat, Diabetiker ist… oder sein/ihr Gesundheitszustand bestimmte Aktivitäten (z.B. Wanderung) verbietet. Würde er/sie infolge eines Schwächeanfalls zusammenbrechen, kann das sogar ein strafrechtliches Delikt darstellen (Überanstrengung unmündiger, jüngerer oder schonungsbedürftiger Personen: §93). Das gilt auch für Wanderungen, auf denen ich als ehrgeizige/r Jugendleiter/in die Jugendlichen dermaßen antreibe, dass sie sich überanstrengen. Es ist sinnvoll, die Eltern im Vorfeld über diverse Aktionen (z.B. Wanderung auf dem bevorstehenden Lager) zu informieren und ihr Einverständnis einzuholen. Ebenso notwendig ist es, sich im Vorfeld über den Gesundheitszustand der Jugendlichen und evtl. notwendige medizinische Behandlungen (z.B. Medikamente…) – am besten schriftlich – bei den Eltern zu informieren.



Was ist zu tun, wenn ich mit den Jugendlichen auf einer Straße gehen muss? Meist wird diese Situation beim Jugendlager oder Jugendwochenende auftauchen. Grundsätzlich muss sich die Gruppe gemäß der Straßenverkehrsordnung verhalten. Wenn ein Gehsteig oder Gehweg vorhanden ist, wird die Gruppe diesen benützen. Ist keiner vorhanden, geht die Gruppe im »Gänsemarsch« außerhalb und innerhalb des Ortsgebietes am rechten Fahrbahnrand. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht muss die Gruppe beleuchtet sein: Vorne mit einem weißen, hinten mit einem roten Licht. Als Jugendleiter/in muss ich den Jugendlichen genaue Anweisungen geben, wie sie sich verhalten sollen (Gänsemarsch, nicht auf die Fahrbahn gehen, zusammen bleiben, kein Stoßen oder Drängen…) und auf die Gefahren aufmerksam machen. Vorne und hinten sollte jeweils ein/eine Jugendleiter/in gehen. Eine größere Gruppe in mehrere kleine Gruppen aufteilen, für die jeweils das oben Gesagte gilt. Pro Aufsichtsperson sollten nicht mehr als ca. 10 Jugendliche in einer Gruppe sein. Das hängt natürlich vom Alter und der Reife der Jugendlichen ab. Diese Maßnahmen und die Kontrolle der Anweisungen gehören in der Situation zur Aufsichtspflicht. Sollte ein/eine Jugendliche/r durch ein Fahrzeug zu Schaden kommen, weil ich meiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen bin, kann das für mich als Jugendleiter/in auch strafrechtliche Konsequenzen haben (Fahrlässigen Körperverletzung: §88; fahrlässige Tötung: §80f.).



Dürfen die Jugendlichen am Jugendlager abends weggehen? Das ist einerseits eine Frage des Alters und der Reife der Jugendlichen. Letztlich muss ich als Jugendleiter/in die Jugendlichen einschätzen und ihnen das zumuten können. Auf jeden Fall sollten die Jugendlichen nicht alleine unterwegs sein – also nur mit einer Aufsichtsperson. Andererseits ist es eine Frage der geltenden JUGENDSCHUTZBESTIMMUNGEN. Sie sind jedoch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Als Aufsichtsperson bin ich verpflichtet, diese Bestimmungen zu kennen und mich daran zu halten. Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeiten bedeuten keinen Rechtsanspruch der Jugendlichen aufs Weggehen, sondern sind als Richtwerte für Jugendliche einer bestimmten Altersgruppe zu verstehen. Es gelten immer die Bestimmungen jenes Bundeslandes, in dem ihr euch gerade aufhaltet. Um das Alter nachweisen zu können, sollten die Jugendlichen immer einen Lichtbildausweis (z.B. Schüler/innen-Ausweis) bei sich haben.



Dürfen die Jugendlichen am Jugendlager alleine unterwegs sein? Die Frage stellt sich wahrscheinlich, wenn Jugendliche kurz einkaufen gehen wollen oder wenn eine Aktion am Lager geplant ist, bei der die Jugendlichen beispielsweise den Ort erkunden sollen. Wieder hängt das vom Alter und der Reife der Jugendlichen ab sowie von der geltenden JUGENDSCHUTZBESTIMMUNG (siehe oben). Wenn ich als Jugendleiter/in (Aufsichtsperson) den Jugendlichen das zumuten kann und ihnen



Katholische Jugend der Erzdiözese Wien (August 2004)



Rechtliche Grundlagen für die Jugendarbeit



Seite 5



klare Verhaltensregeln gebe, gehört das zu meiner Aufsichtspflicht. Es ist sinnvoll, dass die Jugendlichen nicht alleine, sondern immer zu zweit oder zu dritt unterwegs sind. Zu beachten ist, dass sich nach den Jugendschutzbestimmungen Jugendliche nicht überall aufhalten dürfen. So ist z.B. der Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen in Nachtlokalen, Tagesbars und Räumlichkeiten, die zur Ausübung von Prostitution verwendet werden, generell verboten.



Darf ich die Jugendlichen im Auto mitnehmen? Was ist, wenn etwas passiert? Grundsätzlich ja. Für die Jugendlichen gilt dasselbe wie für andere Personen, die ich im Auto mitnehme, bzw. für mich als Fahrer/in gilt dasselbe wie bei jeder anderen Fahrt. Das heißt ich muss die Straßenverkehrsordnung einhalten und brauche eine gütige KfZHaftpflichversicherung. Trotzdem ist eine InsassenUnfallversicherung anzuraten. Wenn etwas passiert, kann ich unter Umständen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (Fahrlässige Körperverletzung: §88; fahrlässige Tötung: §80f.). Man hat schon das Lager, das Programm, die nette Atmosphäre… im Kopf und denkt nicht daran, was passieren kann bzw. denkt man: »Es wird schon nichts passieren.« - Darum: Das Fahrzeug niemals überbesetzen! Alle Insassen müssen angeschnallt sein! Übermut oder diverse »Mutproben« beim Autofahren (z.B. schnell in die Kurve fahren, absichtlich schleudern, kurz vor dem Zug über den Bahnübergang fahren…) sind zu vermeiden. Auch wenn sie glimpflich ausgehen, können sie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen (Gefährdung der körperlichen Sicherheit: §89).



Darf ich als Jugendleiter/in Alkohol konsumieren? Alkohol beeinträchtigt die Leistung, Reaktion und das Urteilsvermögen. Es kommt immer auf die Menge an. Sollte einem/einer Jugendlichen etwas passieren, weil ich alkoholisiert war und meine Aufsichtspflicht verletzt habe, kann das wieder strafrechtlich (Fahrlässige Körperverletzung: §88; fahrlässige Tötung: §80f.) ausgelegt werden. - Auch wenn ich nur eine geringe Alkoholmenge konsumiert habe. Im Nachhinein ist es immer schwierig zu beweisen, dass ich durch den Alkoholkonsum nicht beeinträchtigt war. Alkohol und Aufsichtspflicht vertragen sich so gut oder schlecht miteinander wie Alkohol und Autofahren. Wenn meine 100%ige Aufmerksamkeit gefordert ist (z.B. bei einer Wanderung, beim Schwimmen…), heißt es: Hände weg vom Alkohol!



Dürfen die Jugendlichen Alkohol und/oder Tabak konsumieren? Um Alkoholmissbrauch zu vermeiden, ist es sinnvoll, Alkohol auf Jugendlagern oder Jugendwochenenden generell zu verbieten. Ein Rausch und im schlimmeren Fall eine Alkoholvergiftung bei Jugendlichen können für mich als Jugendleiter/in strafrechtlich ausgelegt werden (Fahrlässigen Körperverletzung: §88), wenn ich meiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen bin. Bezüglich des Rauchens und Alkoholkonsums kommen auch wieder die J UGENDSCHUTZBESTIMMUNGEN zum Zug. Sie beziehen sich übrigens nicht nur auf den Alkohol oder Tabakkonsum in Lokalen o.ä., sondern auch auf Alkohol und Rauchen im Lagerquartier!
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Darf ich den Jugendlichen Flaschen mit alkoholischen Getränken wegnehmen? Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Schließlich geht es darum, dass ich die Verantwortung habe. Was würden die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von mir erwarten? Was würde ich als Elternteil erwarten? Insofern ist es legitim, als letzte Möglichkeiten, den Alkohol-Missbrauch zu vermeiden oder zu unterbinden, den Jugendlichen die Flaschen abzunehmen und sie zu verwahren. Allerdings muss dabei das Persönlichkeitsrecht der Jugendlichen beachtet werden. Ich darf als Jugendleiter/in also nicht das Gepäck durchwühlen. Wenn die Jugendlichen trotz Verbots Alkohol konsumieren (z.B. weil sie die Flaschen nicht hergeben oder neue gekauft haben), bleibt als allerletzte Maßnahme übrig, den/die Betroffene/n nach Hause zu schicken.



Was ist, wenn ein Jugendlicher eine medizinische Behandlung benötigt? Wenn ärztliche Hilfe notwendig ist, muss ich als Aufsichtsperson das auch veranlassen. Strafrechtliche Konsequenzen ergeben sich, wenn ein/e Jugendliche länger krank bleibt oder wenn sich Folgen aus einer versäumten Behandlung ergeben (Fahrlässige Körperverletzung: §88). Lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig! In eine medizinische Behandlung kann der/die Jugendliche selbst einwilligen, solange er/sie einsichts- und urteilsfähig ist. – Bei über 14 Jahre alten Jugendlichen wird diese Entscheidungsfähigkeit erwartet. In Notfällen entscheidet der/die Arzt/Ärztin. In allen Fällen aber, die Eltern verständigen! Ob und welche Krankheiten ein/e Jugendliche/r hat und welche Medikamente er/sie am Jugendlager braucht, sollte im Vorfeld mit den Eltern abgesprochen sein – am besten schriftlich.



Dürfen sich Jugendliche am Jugendlager tätowieren / piercen lassen? Das Tätowieren ist grundsätzlich nur für Personen über 18 Jahren erlaubt. Für ein Piercing brauchen Jugendliche unter 14 Jahren die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Bei Jugendlichen über 14 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten nur dann zustimmen, wenn zu erwarten ist, dass die gepiercte Stelle nach Entfernen des Piercings nicht innerhalb von 24 Tagen heilt. (Das ist besonders im Bereich von Mund, Augen, Nabel… der Fall.)



Darf ich die Jugendlichen in der Nacht in den Zimmern einsperren, falls sie nicht auf ihren Zimmern bleiben? Nein, das ist ein unerlaubtes Erziehungsmittel und evtl. sogar Freiheitsentziehung (§99). Wie oben schon erwähnt: Wenn keine erlaubten Maßnahmen helfen, ist das letzte Mittel, den/die Jugendliche/n nach Hause zu schicken bzw. vorher die Eltern zu verständigen. Auch wenn eine/r der Jugendlichen eine/n anderen im Zimmer einsperrt, ich als Jugendleiter/in davon weiß, aber nichts dagegen unternehme, kann das strafbar sein (Freiheitsentziehung oder Aussetzung: §82). Strafbar (Aussetzung) wäre es auch, wenn ein/eine Jugendliche/r z.B. auf einen Baum klettert, nun nicht mehr herunter kann und ich als Jugendleiter/in ihn/sie absichtlich ein wenig »dunsten« lasse. – Nach dem Motto: »Geschieht ihm/ihr nur Recht.«
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Dürfen die Jugendlichen in Zimmern gemischtgeschlechtlich untergebracht sein? Nein, wenn ich als Jugendleiter/in und Aufsichtsperson mir darüber bewusst bin, dass Burschen und Mädchen miteinander sexuell verkehren (dazu zählen auch Petting, Betasten der Geschlechtsteile, Brust oder Oberschenkelinnenseite über der Kleidung…). Dass dieses Bewusstsein bei mir nicht vorhanden war, ist unglaubwürdig bzw. schwer nachzuweisen, und ich werde möglicher Weise strafrechtlich (Kuppelei: §213) zur Verantwortung gezogen. Um dasselbe Delikt handelt es sich, wenn ich als Jugendleiter/in zur Verwendung von Verhütungsmitteln rate bzw. solche austeile.



Was ist, wenn ich als Jugendleiter/in ein Verhältnis mit einem/einer Jugendlichen habe? Wenn ich meine Position als Jugendleiter/in gegenüber dem/der Jugendlichen (unter 18 Jahren) ausnütze, ist das strafbar (Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses: §212). Ein Verhältnis mit einem/einer Unmündigen – also einem/einer Jugendlichen unter 14 Jahren – ist grundsätzlich strafbar (Beischlaf bzw. Unzucht mit Unmündigen: §206 u. 207 bzw. Sexueller Missbrauch).



Darf ich allein mit einer Gruppe aus Mädchen und Burschen auf Lager fahren? Nein, grundsätzlich sollten bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen immer mindestens ein Jugendleiter und eine Jugendleiterin dabei sein – also Begleitpersonen beiderlei Geschlechts. Bei Übernachtungen im Rahmen von Ausflügen, Reisen oder Lagern in Mehrbettzimmern oder Schlaflagern haben diese Begleitpersonen getrennte Betten, Campingliegen, Matratzen und Schlafsäcke zu benutzen.
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Sexueller Missbrauch oder eine Frage von Nähe und Distanz Jugendpastoral ist Beziehungsarbeit Jugendpastoral geschieht immer über persönliche Beziehungen. Beziehungen sind aber nicht einfach da, sondern werden immer wieder gestaltet. Diese Gestaltung passiert verbal und nonverbal mit Ges-



ten, Körpersprache und Berührungen, sei es nur im Begrüßen, beim Spielen usw. Zu dieser Gestaltung von Beziehungen gehört auch ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz.



Gefragt ist richtige Dosis von Nähe und Distanz Manchmal erleben wir zuviel Nähe als belastend. Wir fühlen richtiggehend Abneigung gegen zu viel Nähe in bestimmten Situationen von bestimmten Personen. Und umgekehrt sehnen wir uns manchmal nach mehr Nähe, um Freude, Trost, Geborgenheit, Anerkennung… auszudrücken. Gerade in der Kinder- und Jugendpastoral ist das Thema besonders sensibel, da oft unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander stoßen. Gefragt ist aber die richtige »Dosis« von Nähe bzw. Distanz in der Arbeit mit Jugendlichen. Das richtige Gleichgewicht



zwischen den eigenen Bedürfnissen (z.B. nach Nähe als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung) und dem Dasein für andere (z.B. als Jugendleiter/in) muss gefunden werden. Um mit meinen eigenen Grenzen und mit meinen Bedürfnissen nach Nähe und Distanz gut umgehen zu können, muss ich darauf schauen, was gerade gut, nötig und verkraftbar für mich selbst, aber auch für die Jugendlichen ist.



Probleme wahrnehmen und ansprechen Es tut gut, Probleme wahrzunehmen, anzusprechen (andere Leute darauf hinzuweisen) und sich auch Beratung oder Unterstützung zu holen. Menschen, die in ihrer Freizeit oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, stellt sich vermehrt die Frage, wo genau die persönlichen (seelischen und körperlichen) Grenzen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen liegen. Wie darf und soll ich z.B. eine/n Jugendliche/n trösten, wenn er/sie Liebeskummer oder Ärger mit den Eltern hat, sich mit der schlechten Schularbeitsnote nicht mehr nach Hause traut. Ist es gut, ihm/ihr den Arm um die Schulter zu legen



und/oder an sich zu drücken…? Wie setze ich Spiele und Methoden ein, die mit Berührungen verbunden sind? Darf ich als weibliche Betreuerin ins Burschenzimmer und umgekehrt? Wie gehe ich damit um, wenn ein/e Jugendliche/r sehr anhänglich ist? Wie gehe ich damit um, wenn sich ein Bursch/Mädchen in mich »verliebt«? Auf viele dieser Fragen gibt es keine allgemein gültigen Antworten, sie müssen im gemeinsamen Überlegen für die jeweiligen Situationen und Personen gefunden werden.



Offener und behutsamer Umgang Niemand soll durch die Beschäftigung mit dem Thema »Nähe - Distanz« bzw. »Sexueller Missbrauch« verunsichert werden. Es geht aber um die Sensibilisierung in diesem Bereich. Das kann z. B. durch die persönliche Beschäftigung mit meinen eigenen Bedürfnissen geschehen, oder durch das Hineindenken und Hineinfühlen in die Situation und in die Bedürfnisse der Jugendlichen. Oder durch den Austausch mit anderen Gruppenlei-



ter/innen über ihre Erfahrungen in der Jugendarbeit. Eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema macht in »sensiblen« Situationen sicherer. Dazu kann auch Hilfe von außen in Anspruch genommen werden, selbstreflexiv die eigene Arbeit beobachtet und sich Feedback von andern geholt werden.



Katholische Jugend der Erzdiözese Wien (August 2004)



Rechtliche Grundlagen für die Jugendarbeit



Adressen Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten der Erzdiözese Wien 1010 Wien, Wollzeile 2/3 Tel.: 01-515 52-3275 * Fax: DW 2741 E-Mail: [email protected] Ombudsstelle für Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche Leitung: Mag. Helmut Schüller 1090 Wien, Liechtensteinstraße 102/II/11 Tel.: 01-319 66 45 * FAX: 01-319 66 45-24 E-Mail: [email protected] Kinder- & Jugendanwaltschaft http://www.kja.at Jugendinfo http://www.jugendinfo.at/ Jugendreferat NÖ http://www.noe.gv.at/Soziales/Jugend.htm Landesjugendreferat Wien http://www.lajuwien.at Fachstelle für Suchtvorbeugung NÖ http://www.suchtvorbeugung.at/ Jugendschutz online BMSG: http://www.bmsg.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0077 Wien: http://www.jugendschutz.wien.at/ Help.gv.at: http://www.help.gv.at/38/Seite.380000-15764.html Jugendinfo: http://www.jugendinfo.at/infos/jugendschutz.htm
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Merkblatt zur rechtlichen Situation des â€žAmts ... - AntiTerror-Info.org 

Ohne Angabe seines rÃ¤umlichen Geltungsbereiches (BVerfG - 2 BvF 1/73 - B. III. 1. vom 31. Juli 1973 > Â§ 31 Abs. 2 ... Verfassungsorgane des Bundes und der LÃ¤nder sowie alle Gerichte und BehÃ¶rden. (2) In den FÃ¤llen des Â§ 13 Nr. 6, 6a, 11, .... E










 








Merkblatt zur rechtlichen Situation des â€žAmts ... - AntiTerror-Info.org 

drÃ¤ngt bereits jetzt unvermeidlich Benito Amilcare Andrea Mussolini's (einst ein BÃ¼ndnispartner Adolf Hitler's) Definition des Faschismus' - warnend in's. GedÃ¤chtnis: Faschismus ist die ... eloquent auf den Punkt, Zitat: â€žUnd wir in Deutschland 










 








Fragen zur AbfallbilanzV - eADok 

Ausnahme hinsichtlich im eigenen Betrieb angefallener ... Nein: Die Bilanz nach DeponieVO wird gemeinsam mit der ... nach den Regeln fÃ¼r das Jahr 2013.










 








rheinische frauensiegel zur rechtlichen und sozialen 

stellung weltlicher frauen im 13 14 jahrhun is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with rheinische frauensiegel zur rechtlichen und sozialen stellung weltlicher frauen i










 








Studie zur Situation der General Aviation 

55 Starts und Landungen pro Stunde am Limit. In. ~ SchÃ¶nefeld wÃ¤re diese Grenze bei 40 Flugbewe- gungen erreicht. Die Summe beider Airports lÃ¤ge.










 








der nachhaltige tourist eine utopie zur situation 

laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, ...










 








der nachhaltige tourist eine utopie zur situation 

bring your product and execute what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool ...










 








Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen ... 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung ... (2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit aus Entschädigung ein.










 








fragen zur wahrnehmung by johann hofbauer ... AWS 

This Fragen Zur Wahrnehmung By Johann Hofbauer Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily concerning the previously










 








Fragen & Antworten zur Überarbeitung der ... - Othmar Karas 

09.01.2017 - Der Grund hierfür liegt im Binnenmarkt sowie im Schengener Abkommen, die durch die. Möglichkeit der grenzüberschreitenden Beförderung ...










 








Energetische GebÃ¤udesanierung Fragen und Antworten zur ... 

04.10.2017 - Da fÃ¼r den Verbraucher (Eigenheimbesitzer, Vermieter, Mieter) die eigene Perspektive â€“ also die betriebswirtschaftliche â€“ im. Vordergrund ...










 








heldenma rchen versus heldenepos strukturelle fragen zur 

rchen versus heldenepos strukturelle fragen zur entwicklung altaischer heldenmarchen PDF ? You will be glad to know that right now heldenma rchen versus ...










 








Fragen zur notariellen UnterlassungserklÃ¤rung - GRUR 

FÃ¼r den Erlass einer Androhung von. Ordnungsmitteln ist nach Â§ 890 Abs. 2 ZPO das Prozessgericht des ersten Rechts- zuges zustÃ¤ndig. Bei der Vollstreckung ...










 








fragen und antworten loesungen zur mechatronik ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Fragen Und Antworten. Loesungen Zur Mechatronik Messensteuernregeln Fluidtechnik Antriebstechnik. Automation Elektron










 








200 Fragen zur islamischen Aqida - As-Sirat.de 

Was bedeutet das Wort â€žAl-Haniefiyyahâ€œ und wessen. Religion war dieses? 2. Was war die Religion aller Propheten? 3. Gebe einen Beweis dafÃ¼r, dass man ...










 








heldenma rchen versus heldenepos strukturelle fragen zur ... 

Typography In The Northern Netherlands 1585 1815 Historical Evaluation And Descriptive Bibli,. History Grade 12 Caps 2014 Paper 2, and many other ebooks.










 








Fragen & Antworten zur Überarbeitung der ... - Othmar Karas 

14.03.2017 - liegt im Binnenmarkt sowie im Schengener Abkommen. Die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Beförderung, des Kaufs und des Verkaufs ...










 








die rechtlichen instrumente zur bekampfung von verkehrslarm dbid 60 












 








stichworte zur geistigen situation der zeit edition suhrkamp 1000 pdf 

Read Online Now stichworte zur geistigen situation der zeit edition suhrkamp 1000 Ebook PDF at our Library. Get stichworte zur geistigen situation der zeit ...










 








der nachhaltige tourist eine utopie zur situation nachhaltiger 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with der nachhaltige tourist eine utopie zur situation nachhaltiger reiseformen auf dem deutschen ...










 








in auschwitz vergast bis heute verfolgt zur situation der roma 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many In Auschwitz Vergast Bis. Heute Verfolgt Zur Situation Der Roma Zigeuner In Deutschland Und Europa. You can get the m










 








projektabwicklung in der bauwirtschaft wege zur win situation far 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with projektabwicklung in der bauwirtschaft wege zur win situation far auftraggeber und ...










 








Zur Situation des Musikunterrichts im Fach Musik an den ... - KMK 

10.03.1998 - rÃ¤ume in den Schulen der Ã¶stlichen Bezirke mit Musikinstrumenten und ...... an den Hochschulen fÃ¼r Musik Dresden und Leipzig/Halle.










 








Page 1 Zur Situation deutscher Theater und Orchester Â» Sachsen ... 

Kultusministers Stephan Dorgerloh (SPD) ... Bernd Wiegandauf dem Markplatz von Halle. Insgesamt 92 km lang ... Stephan Dorgerloh im JunierklÃ¤rt. Dies wÃ¼r-.
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